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Bebauungsplan "Photovoltaik-Freiflächenanlage,  

an der L 3259 zwischen Lützel-Wiebelsbach und Seckmauern" 

der Gemeinde Lützelbach, OT Seckmauern 

Landkreis Odenwaldkreis 

 

 

 

Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger 

sonstiger Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 
 
1. Allgemeines zum Verfahren 
 
2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde Lützelbach möchte in den Gemarkungen Lützel-Wiebelsbach und Seckmauern 
der Gemeinde die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage ermöglichen, um einen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten. Aus diesem Grund wurde, um die bauplanungsrechtlichen Voraus-
setzungen zu schaffen, die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Der Vorentwurf 
wurde am 30.03.2023 von der Gemeindevertretung verabschiedet. Danach erfolgte vom 
17.04.2023 bis 17.05.2023 die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die frühzeitige Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange. Dabei hatten sowohl die Behörden als auch die Öffent-
lichkeit Gelegenheit, sich über den Vorentwurf des Bebauungsplanes zu informieren und konnten 
entsprechende Anregungen und Hinweise vortragen. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Gemeinde Mömlingen 
Hauptstraße 70 
63853 Mömlingen 

20.04.2023 keine 

2.  Amprion GmbH 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 

21.04.2023 keine 

3.  Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
GB Verkehrs- und Mobilitätsplanung 
Alte Bleiche 5 
65719 Hofheim 

25.04.2023 keine 

4.  Odenwaldkreis 
Der Kreisausschuss 
V.50 - Umwelt, Naturschutz und Landschafts-
pflege 
Untere Wasserbehörde 
Michelstädter Straße 12 
64711 Erbach 

25.04.2023 Hinweis 

5.  HessenForst 
Forstamt Michelstadt 
Erbacher Straße 28 
64720 Michelstadt 

26.04.2023 keine 

6.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
Schürerstraße 9 
97080 Würzburg 

12.04.2023 keine 

7.  Jagdgenossenschaft Seckmauern 
Angelhof 5 
64750 Lützelbach 

28.04.2023 Hinweise 

8.  PLEdoc GmbH 
Netzauskunft 
Gladbecker Straße 404 
45326 Essen 

28.04.2023 keine 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

9.  Regionaler Planungsverband Bayerischer Un-
termain 
Region 1 
Bayernstraße 18 
63739 Aschaffenburg 

28.04.2023 keine 

10.  Vodafone West GmbH 
Ferdinand-Braun-Platz 1 
40549 Düsseldorf 

08.05.2023 keine 

11.  Gemeinde Höchst i. Odw. 
Abteilung 4 Planen & Bauen, Liegenschaften 
Fachbereich 4.4 Allg. Bauverwaltung, Beitrags-
recht, Bauantragswesen 
Montmelianer Platz 4 
64739 Höchst i. Odw. 

08.05.2023 keine 

12.  Stadt Bad König 
Der Magistrat 
Bauamt 
Schlossplatz 3 
64732 Bad König 

08.05.2023 keine 

13.  Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 
Fritz-Bauer-Straße 1 
64295 Darmstadt 

10.05.2023 keine 

14.  Verband Hessischer Fischer e. V. 
Rheinstraße 36 
65185 Wiesbaden 

12.05.2023 Bedenken 

15.  Odenwaldkreis 
Der Kreisausschuss 
V.20 - Bauaufsicht, Bauleit- und Regionalpla-
nung, Denkmalschutz 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
Michelstädter Straße 12 
64711 Erbach 

15.05.2023 keine 

16.  Odenwaldkreis 
Der Kreisausschuss 
V.50 - Umwelt, Naturschutz und Landschafts-
pflege 
Fachbereich Landschaftspflege  
Michelstädter Straße 12 
64711 Erbach 

16.05.2023 Bedenken 

17.  Odenwaldkreis 
Der Kreisausschuss 
V.50 - Umwelt, Naturschutz und Landschafts-
pflege 
Fachbereich Untere Naturschutzbehörde 
Michelstädter Straße 12 
64711 Erbach 

05.06.2023 Bedenken 

18.  NABU Kreisverband Odenwaldkreis e. V. 
Saroltastraße 3 
64407 Fränkisch-Crumbach 

17.05.2023 Bedenken 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

19.  Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Berliner Allee 58 
64295 Darmstadt 

17.05.2023 Hinweise 

20.  Landratsamt Miltenberg 
Raumordnung und Bauleitplanung 
Brückenstraße 2 
63897 Miltenberg 

12.05.2023 keine 

21.  Bayernwerk Netz GmbH 
Netzdienste Unterfranken 
Netzbau Marktheidenfeld 
Dillberg 10 
97828 Marktheidenfeld 

17.05.2023 keine 

22.  e-netz Südhessen AG 
Dornheimer Weg 24 
64293 Darmstadt 

12.05.2023 keine 

23.  Industrie- und Handelskammer Darmstadt 
Rhein Main Neckar 
Rheinstraße 89 
64295 Darmstadt 

17.05.2023 keine 

24.  Amt für Bodenmanagement Heppenheim 
Städt. und ländl. Bodenmanagement 
Erbacher Straße 46 
64720 Michelstadt 

17.05.2023 keine 

25.  Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement 
Groß-Gerauer-Weg 4 
64295 Darmstadt 

17.05.2023 Hinweise 

26.  Zweckverband AMME 
Am Wieselsberg 3 
63906 Erlenbach 

17.05.2023 keine 

27.  Stadt Klingenberg a. Main 
Bauverwaltung 
Wilhelmstraße 12 
63911 Klingenberg 

22.05.2023 keine 

28.  Stadt Obernburg a. Main 
Römerstraße 62-64 
63785 Obernburg 

22.05.2023 keine 

29.  Odenwaldkreis 
Der Kreisausschuss 
V.50 - Umwelt und Naturschutz  
Michelstädter Straße 12 
64711 Erbach 

11.05.2023 Hinweise 

30.  Regierungspräsidium Darmstadt 
Dezernat III 31.2-61 
Wilhelminenstraße 1-3 
Wilhelminenhaus 
64283 Darmstadt 

19.05.2023 Hinweise 
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Nr. Öffentlichkeitsbeteiligung Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Initiative Rehkitz-Rettung der Gemeinde Lützel-
bach 

15.05.2023 Bedenken 

2.  Anwohner aus Lützelbach 17.05.2023 Bedenken 

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung, die abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung 
abgedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sach-
darstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Origi-
nalstellungnahmen können bei der Gemeindeverwaltung Lützelbach eingesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Gemeinde Mömlingen vom 20.04.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.2 Stellungnahme der Amprion GmbH, Bestandssicherung Leitungen, Dortmund vom 

21.04.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.3 Stellungnahme der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim vom 25.04.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.4 Stellungnahme des Odenwaldkreises, Der Kreisausschuss, V.50 - Umwelt, Natur-
schutz und Landschaftspflege, Untere Wasserbehörde, Erbach vom 25.04.2023 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Korrektur wird redaktionell vorgenommen. Eine Abwägung ist nicht erforder-
lich. 
 
 
2.5 Stellungnahme des HessenForstes, Forstamt Michelstadt vom 26.04.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.6 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Würzburg vom 27.04.2023 
 
Sachbericht: 
 

 



8 
 
D:\ProjekteTexte\2022033\06_Beschlus\20230907_BESC_001_HC_FÖBB_BP_Aug23.docx 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.7 Stellungnahme der Jagdgenossenschaft Seckmauern, Lützelbach vom 28.04.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Für die Notwendigkeit zur Errichtung eines Wildkorridors besteht keine rechtliche Grundlage. Es 
werden aktuell verschiedene Lösungsvorschläge (möglicher Wildzaun südlich der L 3259, Ver-
dichtung der Heckenstrukturen nördlich der L 3259 etc.) mit den zuständigen Behörden und dem 
Jagdpächter ausgearbeitet. Zur Planreife des Projektes wird diese Thematik abschließend abge-
stimmt sein.  
 
Es wird ein 30 m Abstand zum Wanderweg im Norden der Fläche von der Gemeinde gewünscht, 
damit die Fernsicht nicht beeinträchtigt wird. Diese Fläche dient in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde zugleich als Ausgleichsfläche, u. a. für die Feldlerche. Im Süden wird ein 20 
m breiter Grünstreifen zur Straße eingerichtet, in dem sich das Wild frei bewegen kann. Eine 
Ausgleichsfläche im Süden des Geltungsbereiches an der Landstraße L 3259 ist aus artenschutz-
fachlicher Perspektive (Ausgleich Feldlerche) ungeeignet. Die Eingrünung im Westen der Fläche 
dient zudem als Orientierung für den Wildwechsel. Die Hinweise seitens der Jägerschaft werden 
im weiteren Verfahren geprüft. Hierzu sind Absprachen mit der Unteren Naturschutzbehörde und 
Hessen Mobil vorzunehmen, inwieweit mögliche Ausgleichsmaßnahmen mit denen des Wild-
schutzes und Wildwechsels kombiniert werden können.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: .....................  
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2.8 Stellungnahme der PLEdoc GmbH, Essen vom 28.04.2023 
 
Sachbericht: 
 

 

 
Hinweis: 
Der Stellungnahme lag ein Übersichtsplan bei. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.9 Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes Bayerischer Untermain, Re-

gion 1, Aschaffenburg vom 28.04.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.10 Stellungnahme der Vodafone West GmbH, Düsseldorf vom 08.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.11 Stellungnahme der Gemeinde Höchst i. Odw. vom 08.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.12 Stellungnahme des Der Magistrat der Stadt Bad König, Bauamt, Bad König vom 

08.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.13 Stellungnahme der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Darmstadt vom 
10.05.2023 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.14 Stellungnahme des Verbandes Hessischer Fischer e. V., Wiesbaden vom 12.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Flächeninanspruchnahme von 12,1 ha ist in diesem Fall notwendig, da keine 
adäquaten nutzbaren Alternativen im Gemeindegebiet bestehen. Daher besteht hier nur die Mög-
lichkeit, offene landwirtschaftliche Flächen in Anspruch zu nehmen, da eine solche Anlage nicht 
auf Waldflächen oder im Siedlungsbereich errichtet werden kann. Das geplante Anlagenlayout 
wurde so angepasst, dass die Fläche möglichst effizient genutzt und zugleich der Artenschutz 
sichergestellt werden kann. Dadurch wird die Flächeninanspruchnahme eingedämmt und es er-
folgt ein schonender Umgang mit dem Schutzgut Boden. 
 
Die temporäre Verwendung von landwirtschaftlichen Flächen kann daher nicht vermieden wer-
den.  
 
Die Hinweise bezüglich hoch geständerter PV-Anlagen werden ebenfalls zur Kenntnis genom-
men.  
 
Diese Agri-PV-Anlagen, die eine Nutzung von Landwirtschaft und PV ermöglichen, sind nach 
aktuellen Studien wirtschaftlich nicht vertretbar. Zum einen bleibt der Ertrag für Sonnenenergie 
aufgrund der geringeren Dichte an Solarmodulen zurück, zum anderen ist die Errichtung dieser 
Anlagen vier- bis fünfmal so teuer. Auch die landwirtschaftliche Nutzung muss aufgrund der Mo-
dultische mit Behinderungen und mit geringeren Ernteerträgen rechnen. Zudem wirken sie sich 
aufgrund der Höhe wesentlich schlimmer auf das Landschaftsbild aus.  
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Die weiteren Aussagen bezüglich der Gebäudestruktur, Konversionsflächen und ähnlicher Maß-
nahmen können der Alternativenprüfung im Umweltbericht entnommen werden.  
 
Die Flächen der ehemaligen militärischen Liegenschaft, welche im Flächennutzungsplan darge-
stellt sind, können aus verschiedenen Gründen nicht in Anspruch genommen werden. Hierzu 
zählt, dass die Gemeinde keinen Zugriff auf die Fläche hat und im Rahmen dessen keine Be-
standserfassungen zur Umwelt und der technischen Eignung vorgenommen werden können. 
Weiter sind der technische Aufwand, die Flächen herzurichten, mit erheblichen Kosten, Material-
bewegungen und Fahrbewegungen verbunden, da hier alles eingeebnet (aufgeschüttet) werden 
muss, um eine Anlage errichten zu können. Für diese Flächenherrichtung sind zudem diverse 
Gehölzbestände und Freiflächen zu beseitigen, in denen sich mit großer Wahrscheinlichkeit ge-
schützte Arten (Fauna und Flora) befinden. Der Eingriff in die Umwelt, um eine Freifläche in einer 
ähnlichen Größenordnung von 12 ha zu schaffen, wäre somit als erheblich bzw. nicht darstellbar 
einzuschätzen. Eine umsetzbare und wirtschaftlich tragbare alternative stellt diese Fläche daher 
nicht dar. 
 
Private Dachflächenanlagen sind immer möglich und sinnvoll. Dazu kann die Gemeinde jedoch 
keine Verpflichtung erlassen, da private Interessen zu berücksichtigen sind. Zudem sind sie auf-
grund der geringen Fläche nur für den Eigenverbrauch der Wohngebäude geeignet. Alternative 
Anbringung von Anlagen an Verkehrstrassen oder Lärmschutzanlagen sind ebenfalls möglich. 
Um den Strombedarf zukünftig decken zu können, reicht das aber nicht aus. Somit scheiden 
diese Anlagen auf Hausdächern als Alternative ebenfalls aus.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.15 Stellungnahme des Odenwaldkreises, Der Kreisausschuss, IV.20 Bauaufsicht, Bau-

leit- u. Regionalplanung, Denkmalschutz, Untere Bauaufsichtsbehörde, Erbach vom 
15.05.2023 

 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
 
Die Hinweise bezüglich des Anlagenlayouts werden zur Kenntnis genommen. Derartige Zeich-
nungen werden im Rahmen des Umweltberichtes zum Entwurf erstellt. Hier kann das Layout und 
der Flächenanspruch entnommen werden. Die weiteren Hinweise bezüglich der Hessischen Bau-
ordnung werden zur Kenntnis genommen und die Unterlagen gegebenenfalls korrigiert. Die Be-
lange der Bodendenkmalpflege werden im Rahmen der weiteren Planung berücksichtigt und mit 
den entsprechenden Fachbehörden abgestimmt werden.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.16 Stellungnahme des Odenwaldkreises, Der Kreisausschuss, V.50 Umwelt, Natur-

schutz und Landschaftspflege, Fachbereich Landschaftspflege, Erbach vom 
16.05.2023 

 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Bedenken seitens der Natur- und Landschaftspflege werden zur Kenntnis 
genommen, insbesondere bezüglich der Errichtung der Anlage auf einer 12,1 ha große Ackerflä-
che. Eine entsprechende zumutbare Alternative hierzu besteht nicht. Dies kann auch weiter den 
vorliegenden Unterlagen entnommen werden, insbesondere im Rahmen des Entwurfes des Um-
weltberichtes. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt nicht in einem Vorranggebiet 
"Landwirtschaft". Darüber hinaus werden die Böden nicht in Gänze abgetragen, sondern in Teilen 
überplant und aus einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung temporär herausgenommen, hin 
zu einer extensiven Flächennutzung. Das bedeutet, dass langfristig die Fläche weiter landwirt-
schaftlich genutzt werden kann, wenn die Nutzung als PV-Anlage beendet worden ist. Um weiter 
im Bereich der Gemeinde Lützelbach und im Flächennutzungsplan keine größeren Flächen in 
Anspruch zu nehmen, besteht aktuell die Planung, dass die Ausgleichsflächen auch in Bezug auf 
die vorkommenden Tierarten ortsnah genutzt werden und keine weiteren Flächen im Außenbe-
reich, insbesondere landwirtschaftlich genutzte Flächen, in Anspruch genommen werden. Daher 
besteht ein enger räumlicher Zusammenhang zwischen der zukünftigen geplanten Anlage und 
den Ausgleichsflächen. 
 
Das bestehende, öffentliche Wegenetz stellt die Erreichbarkeit aller umliegenden Flurstücke si-
cher. Der in der Stellungnahme geforderte Ausbau des Weges östlich des Plangebietes ist inso-
fern nicht erforderlich, da dieser Weg bereits asphaltiert ist. 
 
Die Hinweise bezüglich des Wildwechsels auf der L 3259 werden zur Kenntnis genommen und 
mit der Unteren Naturschutzbehörde, dem Jagdpächter und Hessen Mobil weiter abgestimmt. 
Zudem wird die Bauverbotszone von 20 m zur Landstraße gemäß § 23 Abs. 1 HStrG eingehalten. 
Dieser Bereich wird entlang der Landstraße L 3259 nicht baulich genutzt. 
 
Zur Kenntnis genommen werden die Aussagen über mögliche Alternativflächen im Bereich des 
Regionalverbandes Frankfurt/Rhein-Main und Südhessen, hier insbesondere zu möglichen Alt-
ablagerungen, Deponien. Diese Flächen befinden sich nicht im Zugriff der Gemeinde Lützelbach 
und können daher nicht überplant werden. Die Aussage, dass daher die Planung als nicht not-
wendig angesehen wird, wird an dieser Stelle zurückgewiesen. Der Ausbau erneuerbarer Ener-
gien ist im überragenden öffentlichen Interesse und soll deutlich beschleunigt werden. Damit die 
Gemeinde hier einen Beitrag leisten kann, muss sie auf Flächen im Gemeindegebiet zurückgrei-
fen. Das im Plangebiet liegende Vorbehaltsgebiet "Landwirtschaft" hat in der Abwägung eine be-
sondere Gewichtung. Allerdings wurde durch das Regierungspräsidium bestätigt, dass das Plan-
vorhaben im Einklang mit den Zielen der Raumordnung steht. Zudem wird ein negativer Einfluss 
der PV-FA auf die Klimafunktionen postuliert. Dies wird an dieser Stelle zurückgewiesen, da die 
Klimafunktionen und die Luftzirkulation durch eine PV-FA nicht maßgeblich beeinflusst werden. 
 
Die Hinweise bezüglich der Sonderbaufläche zur Nutzung erneuerbarer Energien und Lagerhal-
tung im Bereich der Gemeinde Seckmauern werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Fläche der ehemaligen militärischen Liegenschaft, welche im Flächennutzungsplan darge-
stellt ist, kann aus verschiedenen Gründen nicht in Anspruch genommen werden. Hierzu zählt, 
dass die Gemeinde keinen Zugriff auf die Fläche hat und im Rahmen dessen keine Bestandser-
fassungen zur Umwelt und der technischen Eignung vorgenommen werden können. Weiter sind 
der technische Aufwand, die Flächen herzurichten mit erheblichen Kosten, Materialbewegungen 
und Fahrbewegungen verbunden, da hier alles eingeebnet (aufgeschüttet) werden muss, um eine 
Anlage errichten zu können. Für diese Flächenherrichtung sind zudem diverse Gehölzbestände 
und Freiflächen zu beseitigen, in denen sich mit großer Wahrscheinlichkeit geschützte Arten 
(Fauna und Flora) befinden. Der Eingriff in die Umwelt, um eine Freifläche in einer ähnlichen 
Größenordnung von 12 ha zu schaffen, wäre somit als erheblich bzw. nicht darstellbar einzu-
schätzen. Eine umsetzbare und wirtschaftlich tragbare Alternative stellt diese Fläche daher nicht 
dar.  
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Das geplante Anlagenlayout wurde so optimiert, dass die Fläche möglichst effizient genutzt und 
zugleich der Artenschutz sichergestellt werden kann. Dadurch wird die Flächeninanspruchnahme 
eingedämmt und es erfolgt ein schonender Umgang mit dem Schutzgut Boden. Weitere Aussa-
gen hierzu können im Rahmen des Entwurfes dem Umweltbericht entnommen werden. 
 
Die weiteren Anregungen bezüglich des Änderungsbereiches in Bezug auf die landwirtschaftli-
chen Flächen des Ackerlandes, dem Bodenschutz und einer möglichen Zaunanlage werden im 
Rahmen des weiteren Verfahrens geprüft und gegebenenfalls in die Unterlagen eingearbeitet 
werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.17 Stellungnahme des Odenwaldkreises, Der Kreisausschuss, V.50 Umwelt, Natur-

schutz und Landschaftspflege, Fachbereich Untere Naturschutzbehörde, Erbach 
vom 05.06.2023 

 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Bedenken bezüglich der Alternativenprüfung und Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen 
werden zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. 
 
Aufgrund des aktuell überragenden öffentlichen Interesses für die Gewinnung von Strom aus er-
neuerbaren Energien soll dessen Ausbau beschleunigt werden. Damit die Gemeinde hier einen 
Beitrag leisten kann, muss sie auf Flächen im Gemeindegebiet zurückgreifen.  
 
Die Flächen der ehemaligen militärischen Liegenschaft (Munitionslager am Hainhaus, aufgege-
ben im Jahr 1993), welche im Flächennutzungsplan dargestellt ist, kann aus verschiedenen Grün-
den nicht in Anspruch genommen werden. Hierzu zählt, dass die Gemeinde keinen Zugriff auf die 
Fläche hat und im Rahmen dessen keine Bestandserfassungen zur Umwelt und der technischen 
Eignung vorgenommen werden können. Weiter sind der technische Aufwand, die Flächen herzu-
richten, mit erheblichen Kosten, Materialbewegungen und Fahrbewegungen verbunden, da hier 
alles eingeebnet (aufgeschüttet) werden muss, um eine Anlage errichten zu können.  
 
Für diese Flächenherrichtung sind zudem diverse Gehölzbestände und Freiflächen zu beseitigen, 
in denen sich sehr wahrscheinlich geschützte Arten (Fauna und Flora) befinden. Der Eingriff in 
die Umwelt, um eine Freifläche in einer ähnlichen Größenordnung von 12 ha zu schaffen, wäre 
somit als erheblich bzw. nicht darstellbar einzuschätzen.  
 
Eine umsetzbare und wirtschaftlich tragbare Alternative stellt diese Fläche daher nicht dar, wird 
aber durch den Bebauungsplan nicht verhindert und ist zusätzlich langfristig für die Errichtung 
von PV-FA heranzuziehen, um ausreichend regenerative Energien zu erzeugen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Flächeninanspruchnahme von 12,1 ha ist in diesem Fall notwendig, da keine adäquaten nutz-
baren Alternativen im Raum der Gemeinde bestehen. Daher besteht hier nur die Möglichkeit, 
offene landwirtschaftliche Flächen in Anspruch zu nehmen, da eine solche Anlage nicht auf Wald-
flächen oder im Siedlungsbereich errichtet werden kann. Das geplante Anlagenlayout wurde so 
angepasst, dass die Fläche möglichst effizient genutzt und zugleich der Artenschutz sichergestellt 
werden kann. Dadurch wird die Flächeninanspruchnahme eingedämmt und es erfolgt ein scho-
nender Umgang mit dem Schutzgut Boden. Mögliche Sichtbeziehungen sind gegebenenfalls im 
weiteren Verfahren zu prüfen. 
 
Der temporäre Verlust von landwirtschaftlichen Flächen kann daher nicht vermieden werden.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise und Aussagen zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es wird eine allgemeine ökologische Verschlechterung der Habitatqualität für besonders und 
streng geschützte Arten durch die Maßnahme postuliert. In den Unterlagen werden die arten-
schutzfachlichen Auswirkungen ausführlich beleuchtet mit den daraus abgeleiteten erforderlichen 
Maßnahmen.  
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Eine fehlende Betrachtung der Rastvögel wird moniert. Eine separate Betrachtung von Rastvö-
geln (außerhalb von regional/überregional bedeutsamen Rastvogelgebieten) ist bei der Planung 
von Freiflächen-PV-Anlagen in der Regel nach allgemeinem fachlichem Standard nicht erforder-
lich, da in diesem Fall keine artenschutzfachlichen Verbotstatbestände betroffen sind. Dennoch 
wurde dieser Aspekt in dem vorliegenden Fachbeitrag Artenschutz (Anhang 2 zu Umweltbericht) 
ergänzt. Hier wird dargestellt, dass PV-FF, insbesondere im Winter bedeutsame Nahrungsquel-
len darstellen, vor allem gegenüber dem oft geringen Nahrungsangebot intensiv genutzter Acker-
flächen. Die Rastvögel profitieren auch von den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen, wodurch 
auch außerhalb der PV-FF im direkten Umfeld ein höheres Nahrungsangebot entsteht.  
 
Bei Beobachtungen des Verhaltens von Rastvögeln in und um PV-FF konnten keine abweichen-
den Verhaltensweisen oder Schreckwirkungen in Bezug auf die technischen Einrichtungen und 
die spiegelnden Module festgestellt werden (Lieder u. Lumpe 2011). Aus diesen Gründen werden 
Rastvögel fachlich begründet bezüglich möglicher Beeinträchtigungen nicht näher betrachtet. 
 
Bezüglich der Offenland-Vogelarten, wie Feldlerche, werden abschreckende vertikale Strukturen 
und die mangelnde Eignung von PV-Freiflächen angesprochen. Die als störend wahrgenommen 
vertikalen Strukturen (wie Bäume und Freileitungen oder auch hier nicht relevante WEA oder 
größere Gebäude) werden mit einem Mindestabstand von 60 m als Ausschlusskriterium für ge-
eignete geplante Feldlerchen-Habitate angesetzt, was dem fachlichen Standard entspricht. 
Zäune (von maximal 2,2 m Höhe) oder Solarmodule (von maximal ca. 3,5 m Höhe) werden nach 
eigener Erfahrung sowie Stand der Forschung nicht als störende vertikale Strukturen wahrge-
nommen. Nach Tröltsch und Neuling 2013 könnten für Offenlandarten, wie u. a. Feldlerche, sogar 
positive Effekte bezüglich der Habitatqualität und -annahme (insbesondere gegenüber intensiv 
genutzten Agrarlandschaften) festgestellt werden. Die entsprechenden Ausgleichshabitate für die 
Feldlerche werden in fachlich geeigneter Lage und Größe mit 0,4 ha pro Brutpaar ausgewiesen 
(unter naturschutzinformationen.nrw.de werden als Mindestmaß 0,25 ha pro Brutpaar empfoh-
len). Daher sind die ausformulierten Ausgleichsmaßnahmen aus artenschutzfachlicher Perspek-
tive mehr als auskömmlich dimensioniert und fachlich geeignet. 
 
Trotz der Entfernung der Brutstätte des Rotmilans von unter 300 m Entfernung zum Geltungsbe-
reich ist ein Verlust des Nahrungshabitats u. a. während der Bauphase nicht anzunehmen. Die 
Bauphase und der Bauablauf (Andienung von Westen) wird an die Ansprüche des Rotmilans 
angepasst. Bei der Nahrungssuche kann der Rotmilan problemlos auf in der Nähe befindliche 
Nahrungshabitate ausweichen. 
 
Bezüglich möglicher Wildunfälle wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Querungen 
von Wildtieren durch die Anlage nicht wesentlich verändern wird. Darüber hinaus ist eine Zer-
schneidung von Lebensräumen - über die bestehende L 3259 hinaus - nicht erkennbar. Die Hin-
weise bezüglich des Wildwechsels auf der L 3259 werden zur Kenntnis genommen und mit der 
Unteren Naturschutzbehörde, dem Jagdpächter und Hessen Mobil weiter abgestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Textlichen Festsetzungen werden zur Kenntnis genommen und im laufen-
den Verfahren geprüft und gegebenenfalls in den Unterlagen geändert oder ergänzt werden. Im 
Rahmen des Entwurfes werden entsprechende Pläne zum Anlagenlayout erstellt und in den Un-
terlagen bereitgestellt. 
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Das geplante Anlagenlayout wurde so angepasst, dass die Fläche möglichst effizient genutzt und 
zugleich der Artenschutz sichergestellt werden kann. Dadurch wird die Flächeninanspruchnahme 
eingedämmt und es erfolgt ein schonender Umgang mit dem Schutzgut Boden, weshalb die Flä-
chenreduzierung an dieser Stelle zurückgewiesen wird. 
 
Zäune (von maximal 2,2 m Höhe) oder Solarmodule (von maximal ca. 3,5 m Höhe) werden nach 
eigener Erfahrung sowie Stand der Forschung nicht als störende vertikale Strukturen wahrge-
nommen. Nach Tröltsch und Neuling 2013 könnten für Offenlandarten, wie u. a. Feldlerche, sogar 
positive Effekte bezüglich der Habitatqualität und -annahme (insbesondere gegenüber intensiv 
genutzten Agrarlandschaften) festgestellt werden. Daher sind die ausformulierten Ausgleichs-
maßnahmen aus artenschutzfachlicher Perspektive mehr als auskömmlich dimensioniert und 
fachlich geeignet. 
 
Die Hinweise bezüglich des Wildwechsels auf der L 3259 werden zur Kenntnis genommen und 
mit der Unteren Naturschutzbehörde, dem Jagdpächter und Hessen Mobil weiter abgestimmt. 
 
Aussagen zu den technischen Einrichtungen, wie Transformatorengebäude und Modulreihen, 
sind noch fachlich abzustimmen und beim Entwurf entsprechend auszuführen. 
 
Der Hinweis zum Monitoring wird geprüft und gegebenenfalls in den Unterlagen ergänzt. 
 
Redaktionell werden Angaben zu Flurstücken und der Bestandskartierung entsprechend ange-
passt oder ergänzt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.18 Stellungnahme des NABU Kreisverband Odenwaldkreis e. V., Fränkisch-Crumbach 

vom 17.05.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Aussagen des NABU zur Planung werden zur Kenntnis genommen. Die Errich-
tung einer solchen Anlage ist mit Einschränkungen verbunden, welchen mit Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen begegnet werden kann, hier u. a. Bodenabstände von Zäunen und Pflan-
zung von Grünstrukturen zur Wildlenkung. 
 
Die Wartung und Pflege der Anlage stellt nach aktuellen Erkenntnissen keine höhere Belastung 
und Frequentierung als die bisherige landwirtschaftliche Nutzung dar. 
 
Der Vorwurf der Unverträglichkeit mit den Aussagen und Zielen der Raumordnung wird zurück-
gewiesen. Mit Aussage vom 17.05.2023 bestätigt das Regierungspräsidium Darmstadt den Ein-
klang mit den Zielen der Raumordnung. 
 
Es ist auf den Teilplan Erneuerbare Energien 2019 und Hessisches Energiegesetz zu verweisen. 
Derzeit besteht für den Ausbau regenerativer Energiequellen ein überragendes öffentliches Inte-
resse, um zum einen die Energieversorgung sicherzustellen und zum anderen dem Klimawandel 
etwas entgegenzusetzen. Die vorgeschlagenen Alternativen sind im Odenwald größtenteils er-
schöpft und stehen auch im Gemeindegebiet nicht zur Verfügung. Sonstige Alternativen stehen 
nicht zur Verfügung. 
 
Weiterhin sind die Abstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde u. a. bezüglich Feldlerche 
ausschlaggebend. Alle fachlichen Standards sind bei dem vorliegenden Konzept eingehalten: 
gemeindliche Vorgabe zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsberei-
ches. Es liegen keine Überschneidungen von Ausgleichsflächen und dem Baufeld vor. Das Nah-
rungshabitat des Rotmilans ist mehrere ha groß (keine signifikante Minimierung durch PV-FA), 
zudem führt die Extensivierung zu mehr Kleinsäugern auf und auch um der Vorhabenfläche, was 
zu mehr Nahrungsangebot für Greifvögel führt. 
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CEF-Maßnahmen sind aufgrund der umfangreichen fortgesetzten artenschutzfachlichen Maß-
nahmen nicht erforderlich. 
 
Zu den übrigen Aussagen wird auf die Alternativenprüfung in den Unterlagen des Vorentwurfes 
und des folgenden Entwurfes verwiesen, hier insbesondere auf die im Flächennutzungsplan aus-
gewiesene Fläche für Erneuerbare Energien. Die Flächen der ehemaligen militärischen Liegen-
schaft, welche im Flächennutzungsplan dargestellt ist, kann aus verschiedenen Gründen nicht in 
Anspruch genommen werden. Hierzu zählt, dass die Gemeinde keinen Zugriff auf die Fläche hat 
und im Rahmen dessen keine Bestandserfassungen zur Umwelt und der technischen Eignung 
vorgenommen werden können. Weiter sind der technische Aufwand, die Flächen herzurichten 
mit erheblichen Kosten, Materialbewegungen und Fahrbewegungen verbunden, da hier alles ein-
geebnet (aufgeschüttet) werden muss, um eine Anlage errichten zu können. Für diese Flächen-
herrichtung sind zudem diverse Gehölzbestände und Freiflächen zu beseitigen, in denen sich mit 
großer Wahrscheinlichkeit geschützte Arten (Fauna und Flora) befinden. Der Eingriff in die Um-
welt, um eine Freifläche in einer Größenordnung von 12 ha zu schaffen, wäre somit als erheblich 
einzuschätzen. Eine umsetzbare und wirtschaftlich tragbare Alternative stellt diese Fläche daher 
nicht dar. 
 
Die Aussagen zur Feldlerche und Rotmilan und vorgebrachten möglichen Störungstatbeständen 
sowie einer möglichen Ausgleichsplanung werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde findet 
sich hierzu in Abstimmung mit den zuständigen Behörden und verweist dazu auf den Umweltbe-
richt und Fachbeitrag Artenschutz im Rahmen des Entwurfes. Darüber hinaus werden die Hin-
weise seitens des NABU zur Anlage und Pflege möglicher Ausgleichsflächen geprüft und gege-
benenfalls in die Planung integriert. 
 
Die mögliche Ablehnung der Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.19 Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, Darmstadt vom 

17.05.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise und Aussagen des Landesamtes werden an dieser Stelle zur 
Kenntnis genommen und im Rahmen der weiteren Planung wird mit den Fachbehörden das wei-
tere Vorgehen abgestimmt.  
 
Zur Vorbereitung weiterer Absprachen wurde bereits eine entsprechende Prospektion des mög-
lichen Baufeldes vorgenommen. Die Ergebnisse hierzu sind im Rahmen des Entwurfes den Un-
terlagen zu entnehmen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.20 Stellungnahme des Landratsamtes Miltenberg, Raumordnung und Bauleitplanung, 
Miltenberg vom 12.05.2023 

 
Sachbericht: 
 

 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.21 Stellungnahme der Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Unterfranken, Netzbau 

Marktheidenfeld vom 17.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.22 Stellungnahme der e-netz Südhessen AG, Darmstadt vom 12.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.23 Stellungnahme des Industrie- und Handelskammer Darmstadt, Rhein Main Neckar, 

Darmstadt vom 17.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.24 Stellungnahme des Amtes für Bodenmanagement Heppenheim, Städt. und ländl. Bo-
denmanagement, Michelstadt vom 17.05.2023 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.25 Stellungnahme des Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagements, Darmstadt 

vom 17.05.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
 
Die Hinweise zur Unterschreitung der 20 m Bauverbotszone werden zur Kenntnis genommen. 
Diese werden gegebenenfalls im Rahmen der weiteren Planung entsprechend angepasst. Die 
weiteren Hinweise werden ebenfalls zur Kenntnis genommen und an den notwendigen Stellen 
ergänzt und im Rahmen weiterer Absprachen mit Hessen Mobil berücksichtigt.  
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.26 Stellungnahme des Zweckverbandes AMME, Erlenbach vom 17.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.27 Stellungnahme der Stadt Klingenberg a. Main, Bauverwaltung, Klingenberg vom 

22.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.28 Stellungnahme des Stadt Obernburg a. Main vom 22.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.29 Stellungnahme des Odenwaldkreises, Der Kreisausschuss, V.50 - Umwelt und Na-
turschutz, Erbach vom 11.05.2023 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Ein entsprechendes Blendgutachten ist im Rahmen der weiteren Planung zu 
erstellen und in die Unterlagen zu integrieren.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.30 Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt, Dezernat III 31.2-61, Darm-

stadt vom 19.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Feststellung. Keine Abwägung erforderlich. 
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Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
In der Stellungnahme zum Flächennutzungsplan vom 17.05.2023 erklärt das Regierungspräsi-
dium Darmstadt, dass die Planung im Einklang mit den Zielen der Raumordnung steht. 
 
Die Aussagen zu Oberflächengewässern und Abwasser/anlagenbezogenen Gewässerschutz 
werden zur Kenntnis genommen. Hier bestehen keine Bedenken seitens der Behörde. Aufgrund 
der Bodenarten, Geografie und Topografie sowie der Bestandssituation ist nicht mit der Bildung 
von Erosionsrinnen zu rechnen. Es werden keine zentralen Wasserströme infolge von Nieder-
schlägen gebildet.  
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Vorsorgenden Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen. Hierzu werden 
in den Unterlagen im Rahmen der weiteren Planung weiterführende Aussagen getroffen und 
mögliche Maßnahmen mit aufgenommen. Durch die Planung wird nur rund 1 % des gesamten 
Geltungsbereiches von 12,1 ha temporär versiegelt werden. Die übrige Fläche wird von einer 
intensiv genutzten landwirtschaftlichen Fläche zu einer extensiv bewirtschafteten Wiesenfläche 
umgewandelt. Hierdurch wird der Boden entlastet und die Biodiversität verbessert. Die Flächen-
inanspruchnahme wird so nachhaltig wie möglich ausgestaltet und es erfolgt ein schonender Um-
gang mit dem Schutzgut Boden. 
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Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Im Rahmen der weiteren Planung wird ein Blendgutachten erstellt und weitere Aussagen in den 
Unterlagen integriert. Nach aktuellem Kenntnisstand kann nicht von erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen ausgegangen werden. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Hier sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
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Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Bedenken bezüglich der Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Aufgrund des aktuellen überragenden öffentlichen Interesses für die Gewinnung von Strom aus 
erneuerbaren Energien soll der Ausbau beschleunigt werden. Damit die Gemeinde hier einen 
Beitrag leisten kann, muss sie auf Flächen im Gemeindegebiet zurückgreifen.  
 
Die Flächeninanspruchnahme von 12,1 ha ist in diesem Fall notwendig, da keine adäquaten nutz-
baren Alternativen im Raum der Gemeinde Lützelbach bestehen. Daher besteht hier nur die Mög-
lichkeit, offene landwirtschaftliche Flächen in Anspruch zu nehmen, da eine solche Anlage nicht 
auf Waldflächen oder im Siedlungsbereich errichtet werden kann. Das geplante Anlagenlayout 
wurde so angepasst, dass die Fläche möglichst effizient betrieben und zugleich der Artenschutz 
sichergestellt werden kann. Dadurch wird die Flächeninanspruchnahme eingedämmt und es er-
folgt ein schonender Umgang mit dem Schutzgut Boden. 
 
Der temporäre Verlust von landwirtschaftlichen Flächen kann daher nicht vermieden werden.  
 
Die Flächen der ehemaligen militärischen Liegenschaft, welche im Flächennutzungsplan darge-
stellt sind, können aus verschiedenen Gründen nicht in Anspruch genommen werden. Hierzu 
zählt, dass die Gemeinde keinen Zugriff auf die Fläche hat und im Rahmen dessen keine Be-
standserfassungen zur Umwelt und der technischen Eignung vorgenommen werden können. 
Weiter sind der technische Aufwand, die Flächen herzurichten, mit erheblichen Kosten, Material-
bewegungen und Fahrbewegungen verbunden, da hier alles eingeebnet (aufgeschüttet) werden 
muss, um eine Anlage errichten zu können. Für diese Flächenherrichtung sind zudem diverse 
Gehölzbestände und Freiflächen zu beseitigen, in denen sich möglicherweise geschützte Arten 
(Fauna und Flora) befinden. Der Eingriff in die Umwelt, um eine Freifläche in einer ähnlichen 
Größenordnung von 12 ha zu schaffen, wäre somit als erheblich einzuschätzen. Weiter sind ak-
tuell im Umfeld keine Netzeinspeisekapazitäten gegeben, sodass auch hier mit großem Aufwand 
eine Kabeltrasse errichtet werden müsste. Eine umsetzbare und wirtschaftlich tragbare Alterna-
tive stellt diese Fläche daher nicht dar. 
 
Die Hinweise zum landwirtschaftlichen Fachplan und der guten für die landwirtschaftliche Nut-
zung geeigneten Böden werden zur Kenntnis genommen. Nur ein kleiner Teil der Fläche weist 
62 Punkte aus. Der größte Teil der Flächen liegt lediglich bei 47 Punkten. Die Erzeugung von 
Strom aus regenerativen Energiequellen wirkt dem Klimawandel entgegen, unter dem auch die 
landwirtschaftliche Nutzung immer stärker leidet. Deshalb sind die regenerativen Energien drin-
gend auszubauen, um langen Trockenphasen und Erosionen durch Starkregenereignissen ent-
gegenzuwirken. 
 
Zu den übrigen Aussagen wird auf die Alternativenprüfung in den Unterlagen des Vorentwurfes 
und des folgenden Entwurfes verwiesen. 
 
In den Unterlagen zum Entwurf werden auch Aussagen und Bilanzierungen zum Eingriff, insbe-
sondere in die Fläche und Böden erfolgen. Es wurde versucht, alle erforderlichen Ausgleichs-
maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches umzusetzen, um keine weiteren landwirtschaftli-
chen Flächen in Anspruch nehmen zu müssen. Trotz der Inanspruchnahme von Vorrangflächen 
für die Landwirtschaft wird seitens des Regierungspräsidiums bestätigt, dass sich die Planung im 
Einklang mit den Zielen der Raumordnung befindet.  
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Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Natura 2000-Gebiete nicht betroffen sind. Die übrigen 
geforderten Darstellungen der möglichen, erheblichen Auswirkungen sind im Rahmen der weite-
ren Planung zu ermitteln und im Umweltbericht zum Entwurf auszuführen.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Aktuell bestehen keine Hinweise auf vorhandene Kampfmittel im Änderungsbereich des Flächen-
nutzungsplanes. Auf entsprechende Vorgaben wird im weiteren Verfahren im Rahmen der Be-
bauungsplanung hingewiesen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
3.1 Stellungnahme der Initiative Rehkitz-Rettung der Gemeinde Lützelbach vom 

03.04.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Bedenken und Hinweise seitens der Initiative werden zu Kenntnis genommen. Im Rahmen 
der Planung werden Umweltverbände, Behörden und die Öffentlichkeit über die Beteiligungsver-
fahren durchgängig beteiligt. Im Rahmen dieser Beteiligung und Absprachen werden Maßnah-
men erörtert und gegebenenfalls in die Planung eingearbeitet, welche den Wildwechsel betreffen. 
Durch die Anpflanzung im Westen des Geltungsbereiches werden Leitstrukturen geschaffen, wo 
das Wild die Anlage passieren kann. Im Süden bleibt ein 20 m breiter Streifen zur Landstraße 
frei, sodass das Wild ausreichend Spielraum beim Fluchtverhalten hat. Im Rahmen der Offenlage 
wurden Seitens der Ordnungsbehörden und Straßenbauträger keine erheblichen Bedenken be-
züglich des Wildwechsels vorgebracht. Weitere Gespräche mit Jagd, Unterer Naturschutzbe-
hörde und Hessen Mobil haben zwischenzeitlich stattgefunden und Lösungen für dieses Problem 
erarbeitet, die jedoch nicht mithilfe der Bauleitplanung geregelt werden können. 
 
Die Hinweise aus dem beigefügten Infomaterial werden gegebenenfalls in der weiteren Planung 
berücksichtigt werden.   
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
3.2 Stellungnahme von einem Anwohner aus Wald-Michelbach/Ober-Schönmattenwag 

vom 17.05.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Bedenken und Hinweise seitens der Initiative werden zu Kenntnis genommen. Im Rahmen 
der Planung werden Umweltverbände, Behörden und die Öffentlichkeit über die Beteiligungsver-
fahren durchgängig beteiligt. Im Rahmen dieser Beteiligung und Absprachen werden Maßnah-
men erörtert und gegebenenfalls in die Planung eingearbeitet, welche den Wildwechsel betreffen. 
Durch die Anpflanzung im Westen des Geltungsbereiches werden Leitstrukturen geschaffen, wo 
das Wild die Anlage passieren kann. Im Süden bleibt ein 20 m breiter Streifen zur Landstraße 
frei, sodass das Wild ausreichend Spielraum beim Fluchtverhalten hat. Im Rahmen der Offenlage 
wurden Seitens der Ordnungsbehörden und Straßenbauträger keine erheblichen Bedenken be-
züglich des Wildwechsels vorgebracht. Weitere Gespräche mit Jagd, Unterer Naturschutzbe-
hörde und Hessen Mobil haben zwischenzeitlich stattgefunden und Lösungen für dieses Problem 
erarbeitet, die jedoch nicht mithilfe der Bauleitplanung geregelt werden können. 
 
Die Hinweise aus dem beigefügten Infomaterial werden gegebenenfalls in der weiteren Planung 
berücksichtigt werden.   
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Gemeinde Lützelbach hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hinweise sowie 
Anregungen sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
Lützelbach, den .................................... 




